
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/12/5 8Ob191/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1978

Norm

StVO §4 Abs2

Rechtssatz

Die Verp4ichtung zur Hilfeleistung im Sinne des § 4 Abs 2 StVO umfaßt nicht nur Hilfeleistung zur Rettung und

Bewahrung von gesundheitlichen Schadensfolgen, sondern auch durch Verständigung der Polizeidienststellen und

Gendarmeriedienststellen, um zivilrechtliche Ansprüche durch Klarstellung der Identität des Schädigers und

zeitgerechte Erhebung des Sachverhaltes zu sichern.
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